
Das Antragsformular, der Verwendungs-
nachweis und diese Kurzinformation stehen 
im Internet unter www.kreis-steinfurt.de 
als Download zur Verfügung.

KONTAKT

Kreis Steinfurt
Amt für Soziales und Pflege 
Vertragsmanagement 
Tecklenburger Str. 10 
48565 Steinfurt 
Tel.: 02551 69-1605 
E-Mail: vertragsmanagement. 
sozialesundpflege@kreis-steinfurt.de

Stand: September 2025

ANTRAGSVERFAHREN

Die Anträge auf Gewährung eines Zuschusses für 
das Kalenderjahr sind bis Ende des Kalenderjahres 
schriftlich zu senden an den:

Kreis Steinfurt | Amt für Soziales und Pflege | Vertrags- 
management | Tecklenburger Str. 10 | 48565 Steinfurt 
oder per Mail: vertragsmanagement.sozialesundpflege 
@kreis-steinfurt.de

Die Anträge sind von zwei Mitgliedern der Selbst- 
hilfegruppe zu unterschreiben. 

NACHWEISVERFAHREN

Der Zuschussempfänger hat dem Amt für Soziales 
und Pflege des Kreises Steinfurt die ordnungsge- 
mäße Verwendung des Zuschusses durch einen Nach-
weis über die Durchführung der Maßnahme zu belegen. 

Spätestens bis zum 31. Januar des Folgejahres ist der 
Nachweis zu erbringen. Rücklagen dürfen von den Zu-
schüssen nicht gebildet werden. Nicht verbrauchte 
Zuschussmittel, die einen Betrag von 50,00 € über-
schreiten, sowie nicht zweckentsprechend verwendete 
Zuschüsse sind an den Kreis Steinfurt zurückzuzahlen.

FINANZIELLE  
FÖRDERUNG 
VON SELBSTHILFEGRUPPEN
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LEISTUNGSEMPFÄNGER

Als Zuschussempfänger kommen Selbsthilfegruppen in 
Frage, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

•	 Der Sitz der Gruppe muss im sozialen Bereich oder im 
Kreis Steinfurt liegen.

•	 Die Arbeit der Gruppe muss sich im Wesentlichen an 
Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises Steinfurt 
richten.

•	 Der Schwerpunkt der Tätigkeit muss im sozialen Be-
reich oder im Gesundheitsbereich liegen, hierzu ge-
hören insbesondere
•	 	Selbsthilfegruppen chronisch kranker Menschen 

und/oder ihren Angehörigen, auch aus den Berei-
chen der psychischen Erkrankungen und Sucht
erkrankungen,

•	 	Selbsthilfegruppen für Menschen mit schwerwie-
genden psycho-sozialen Problematiken und ihren 
Angehörigen,

•	 	Selbsthilfegruppen für behinderte oder von Behin-
derung bedrohte Menschen und / oder ihren Ange-
hörigen.

ALLGEMEINES

Im sozialen Bereich oder im Gesund-
heitsbereich tätige Selbsthilfegruppen 
sind ein wesentlicher Baustein in der 
Unterstützung und Betreuung kranker, 
behinderter und von Behinderung be-
drohter Menschen und ihrer Angehöri-
ger. Deshalb fördert der Kreis Steinfurt 
grundsätzlich diese Gruppen.

FÖRDERWÜRDIGE KOSTEN

Förderfähig sind beispielhaft die notwendigen und 
angemessenen Ausgaben im Rahmen von Gründungs-
veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen, Vor-
tragsreihen, Erfahrungsaustauschen und Projekten für

•	 Teilnahmegebühren und Fahrtkosten bei Fortbil-
dungsveranstaltungen für Mitglieder der Gruppen

•	 Miet- und Mietnebenkosten,
•	 Referentenbezogene Kosten wie Vortragshonorare, 

Fahrtkosten, Übernachtungskosten, Tagungsmate-
rialien, etc., 

•	 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit.

Grundsätzlich nicht förderfähig sind hierbei Kosten für 
Speisen und Getränke sowie reine Freizeitmaßnahmen 
und laufende Bürokosten.
Je Maßnahme ist eine Förderung möglich bis zur Höhe 
von maximal 300,- €. Zusätzlich kann je Maßnahme 
ein Betrag bis zu 100,- € bewilligt werden, wenn für ei-
nen hochqualifizierten Referenten alleine Kosten von 
mehr als 100,- € notwendig werden.
Des Weiteren erhalten Selbsthilfegruppen für bevor-
stehende Jubiläen (10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre) als An-
erkennung für ihre jahrelange Arbeit einen Zuschuss in 
Höhe von 200,- €.
Alle Möglichkeiten zur Kostensenkung wie die kos-
tenlose Bereitstellung von Räumlichkeiten oder die 

Gewinnung ehrenamtlich tätiger Referenten sind 
auszuschöpfen. Die Bemühungen oder Hinde-

rungsgründe sind darzulegen.
Zuschüsse anderer Sozialleistungsträger, wie 
z. B. der Kranken- oder Pflegekassen, sind vor-
rangig in Anspruch zu nehmen und mindern 
hierbei die förderfähigen Kosten. 
Der Kreis Steinfurt stellt nur ein einge-
schränktes Jahresbudget zur Verfügung.  
Daher besteht kein Anspruch auf Bewilligung 
des jeweils maximalen Zuschusses.

FÖRDERZIELE

Mit der Gewährung eines Zuschusses im 
Rahmen dieser Richtlinien verfolgt der 
Kreis insbesondere die Ziele:

•	 Die Etablierung neuer Selbsthilfegrup-
pen zu fördern,

•	 die Arbeit bestehender Gruppen durch ge-
zielte Angebote zur Fortbildung oder zum 
Erfahrungsaustausch zu unterstützen und 

•	 Projekte, die über den Rahmen der einzel-
nen Gruppe hinausragen, zu ermöglichen
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